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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

12.10.1967 

Geschäftszahl 

0018/67 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 2255/64 E 21. Juni 1965 VwSlg 3297 F/1965 RS 1 

Stammrechtssatz 

Für das Vorliegen der wirtschaftlichen Eingliederung einer juristischen Person in ein übergeordnetes 
Unternehmen ist zwar nicht erforderlich, daß sie gewerblich auf demselben Gebiet tätig wird; die gewerbliche 
Betätigung der juristischen Person muß aber im Rahmen des Gesamtunternehmens des übergeordneten 
Unternehmens zu dessen gewerblicher Tätigkeit in einer gewissen Unterordnung stehen. 

European Case Law Identifier 

ECLI:AT:VWGH:1967:1967000018.X02 


